
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 12. Juli 2005 

 

 Nr. 2005/1568   

Kantonale landwirtschaftliche Berufsschulkommission; Wiederwahl für die Amtsperiode 2005 - 2009 

  

1. Erwägungen 

Die Mitglieder der Kantonalen landwirtschaftlichen Berufsschulkommission müssen für die neue Amts-

periode 2005-2009 neu bestellt werden. 

2. Beschluss 

2.1 Gestützt auf § 81 des Gesetzes über die Berufsbildung und die Erwachsenenbildung vom 

1. Dezember 19851, sind die Mitglieder der Kantonalen landwirtschaftlichen 

Berufsschulkommission für die Amtsperiode 2005 - 2009 mit Beginn 1. August 2005 zu 

wählen. 

Buri Paul, Landwirt (bisher) 

Erlenweg, Hof Bleiholle, 4225 Brislach 

Flückiger Robert, Ingenieur Agr. ETH/ Direktor des (bisher) 

Bildungszentrums Wallierhof 

Höhenstrasse 46, 4533 Riedholz 

von Amtes wegen 

Haefeli Christoph, Meisterlandwirt (bisher) 

Rechtenberg 1, 4206 Seewen 

Kaiser Markus, Landwirt (bisher) 

Pfarrgasse 40, 4114 Hofstetten 

Nussbaumer Jakob, Meisterlandwirt (bisher) 

Paradieshof 42, 4573 Lohn-Ammannsegg 

Rippstein Matthias, Meisterlandwirt (bisher) 

Rütihof, 4468 Kienberg 

Schluep Stefan, Agro-Ing. HTL (bisher) 

Lommiswilerstrasse 49, 4512 Bellach 

 ________________  

1 BGS 416.111 
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Zuber Paul, Meisterlandwirt (bisher) 

Mettenberg 112, 4245 Kleinlützel 

Präsident 

Zürcher Ernst, Meisterlandwirt (bisher) 

Obere Schafmatt, 4716 Gänsbrunnen 

Beutler Bernhard, Leiter Abt. Berufsschulen (bisher) 

Bielstrasse 102, 4502 Solothurn 

von Amtes wegen 

5 Sitze bleiben vorläufig vakant. 

2.2 Die Wahl erfolgt unter dem Vorbehalt organisatorischer Veränderungen. 

2.3 Der Leiter der landwirtschaftlichen Berufsschulen sowie ein Vertreter beziehungsweise eine 

Vertreterin der Lehrerschaft nehmen an den Sitzungen der Kommission von Amtes wegen 

mit beratender Stimme teil. 

2.4 Die Kommission konstituiert sich selbst. Der Name des Präsidenten beziehungsweise der 

Präsidentin ist dem Amt für Berufsbildung und Berufsberatung zu melden. 

2.5 Die Protokollführung erfolgt durch das Sekretariat des Solothurnischen Bauernverbandes.  

2.6 Die Entschädigung richtet sich nach der Verordnung über die Sitzungsgelder und die 

Sitzungspauschalen vom 23. September 2002 (BGS 126.511.31).  

 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 
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Verteiler 

Departement für Bildung und Kultur (5), VEL, Pst, DA, DK, em 

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (5) 

Personalamt (2) 

Amt für Finanzen  

Kantonale Finanzkommission 

Staatskanzlei (2) 

Berufsbildungszentrum Solothurn-Grenchen, Direktor: Ernst Hürlimann, Kreuzacker 10,  

4501 Solothurn 

Alfons von Arx, Leiter der landwirtschaftlichen Berufsschulen, Untere Gasse 415, 4625 Oberbuchsiten 

Solothurnischer Bauernverband, Sekretariat, Obere Steingrubenstrasse 55, 4500 Solothurn (2) 

Direktion der Landwirtschaft des Kantons Bern, Herrengasse 1, 3011 Bern 

Gewählte (10, Versand durch ABB) 


	1. Erwägungen
	2. Beschluss
	2.1 Gestützt auf § 81 des Gesetzes über die Berufsbildung und die Erwachsenenbildung vom 1. Dezember 1985�, sind die Mitgliede
	2.2 Die Wahl erfolgt unter dem Vorbehalt organisatorischer Veränderungen.
	2.3 Der Leiter der landwirtschaftlichen Berufsschulen sowie ein Vertreter beziehungsweise eine Vertreterin der Lehrerschaft ne
	2.4 Die Kommission konstituiert sich selbst. Der Name des Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin ist dem Amt für Berufsbi
	2.5 Die Protokollführung erfolgt durch das Sekretariat des Solothurnischen Bauernverbandes.
	2.6 Die Entschädigung richtet sich nach der Verordnung über die Sitzungsgelder und die Sitzungspauschalen vom 23. September 20


